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6421-1/101 

Starnberg 31.03.2020 

Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Die Heine Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching a.A. hat beim Landratsamt 

Starnberg die beschränkte wasserrechtliche Erlaubnis nach Art. 15 Bayerisches Wassergesetz 

(BayWG) i.V.m. §§ 8, 9, 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die thermische Grundwassernutzung 

zur Errichtung und zum Betrieb einer Wärmepumpenanlage auf den Grundstücken Fl.-Nr. 129/4 so-

wie Fl.-Nr. 142 (Teilfläche) der Gemarkung Argelsried, Gemeinde Gilching beantragt. 

Für das Vorhaben wurde anhand einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls (gemäß § 7 Abs. 1 

i.V.m. Anlage 1 Ziffer 13.3.2 UVPG) festgestellt, dass keine Pflicht zur Durchführung einer Umwelt-

verträglichkeitsprüfung besteht. 

Für das Nichtbestehen der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist aus-

schlaggebend, dass bei den einzuhaltenden Temperaturgrenzwerten, den beantragten Entnahme- 

und Ableitungsmengen sowie der physikalischen Trennung von Primär- und Sekundärkreislauf mit-

tels Zwischenkreis-Plattenwärmetauscher keine schädliche Beeinflussung des Grundwassers zu 

erwarten ist. Durch die Inhalts- und Nebenbestimmungen der beschränkten wasserrechtlichen Er-

laubnis sowie der Ausnahmeerlaubnis von den künftigen Verboten der Schutzgebietsverordnung 

des planreifen Wasserschutzgebietes „Germering“ wird dem erforderlichen Schutz des Grundwas-

sers zusätzlich Rechnung getragen. 

Nach § 5 Absatz 2 UVPG wird dieses Ergebnis hiermit bekannt gemacht. Die Feststellung über das 

Unterbleiben einer Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht selbständig anfechtbar. 
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